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Bebauungsplan „ Solar park “ 
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Kreis Kaiserslauter n 
 

 

Prüfung  der eingegangenen Stellungnahmen aus der  frühzeitigen  Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß §  3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger 

Belange gemäß §  4 Abs. 1 BauGB  
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1. Allgemeines zum Verfahren  
 
Die Ortsgemeinde Neuhemsbach (Verbandgemeinde Enkenbach - Alsenborn) möchte im Rahmen 
der Wahrnehmung der städtebaulichen Entwicklung einen Bebauungsplan mit dem Ziel der Ent-
wicklung eines Solarparks zur Gewinnung Erneuerbarer Energien aufstellen. Der Grund hierfür 
ist, dass die Ortsgemeinde einen weiteren positiven Beitrag zum Klima leisten möchte. Im Ge-
meindegebiet gibt es keine Windenergieanlage und kaum Photovoltaik -  oder andere Erneuer-
bare- Energien - Anlagen. Auf den Dachflächen in der Gemeinde befinden si ch nur wenige Dach-
anlagen. Da die Nutzung fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung reduziert werden soll, möchte 
die Gemeinde Neuhemsbach nun auch die Nutzung der Sonnenenergie ausbauen und deshalb die 
Errichtung einer großen FF - PV im Außenbereich ermöglich en. 
 
Aus diesem Grund wurde  am 26.03.2025 , um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen, die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Vorentwurf wurde am 
26.03.2025 vom Gemeinde rat  verabschiedet. Danach erfolgte vom 25.07.2025  bis  25.08.2025  die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange. Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich 
über den Vorentwurf des Bebauungsplanes zu informieren und konnten entsprechende Anre-
gungen und Hinweise vortragen.  
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt.  

    

Nr.  Träger öffentlicher Belange, Behörden  Eingang am  Anregungen und  
Hinweise  

1.  Kreisverwaltung Kaiserslautern , Untere Landes-
planungsbehörde  
Postfach 3580  
67623 Kaiserslautern  

04.08.2025  Hinweise  
 

2.  Vodafone GmbH  
Ingersheimer Straße 20  
70499 Stuttgart  

08.08.2025  Keine  

3.  Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP  
Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer  
Postfach 2011  
55010 Mainz  

04.08.2025  Keine  
 

4.  Ericsson Services GmbH  
Prinzenallee 21  
40549 Düsseldorf  

30.07.2025  Keine  
 

5.  Amprion GmbH  
Robert - Schuman - Straße 7  
44263 Dortmund  

29.07.2025  Keine  

6.  Vermessungs -  und Katasteramt Westpfalz  
Bahnhofstraße 24  
66953 Pirmasens  

23.07.2025  Keine  

7.  Kreisverwaltung Kaiserslautern  
Untere Wasser - , Abfall -  und Bodenschutzbehörde  
Lauterstraße 8  
67657 Kaiserslautern  

22.07.2025  Hinweise  

8.  Verbandsgemeinde Enkenbach - Alsenborn  
Hauptstraße 18  
67677 Enkenbach - Alsenborn  

21.07.2025  Keine  
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9.  Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP  
Erdgeschichtliche Denkmalpflege  
Große Langgasse 29  
55116 Mainz  

18.07.2025  Keine  

10.  Deutsche Telekom Technik GmbH  
Pirmasenser Str. 65  
67655 Kaiserslautern  

18.07.2025  Hinweise  

11.  Kreisverwaltung Kaiserslautern  
-  Gesundheitsamt – 
Postfach 3580  
67623 Kaiserslautern  

12.08.2025  Hinweise  

12.  Struktur -  und Genehmigungsdirektion Süd  
Postfach 10 02 62  
67405 Neustadt an der Weinstraße  

11.08.2025  Hinweise  

13.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern  
Morlauterer Str. 20  
67657 Kaiserslautern  

13.08.2025  Hinweise  

14.  Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs - AG 
Postfach 2545  
67613 Kaiserlautern  

14.08.2025  Keine  

15.  Struktur -  und Genehmigungsdirektion Süd  
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz Kaiserslautern  
Fischerstraße 12  
67655 Kaiserslautern  

15.08.2025  Hinweise  

16.  Landwirtschaftskammer RLP  
Röchlingstraße 1  
67663 Kaiserslautern  

01.09.2025  Hinweise  

17.  Creos Deutschland GmbH  
Am Zunderbaum 9  
66424 Homburg  

30.07.2025  Keine  

18. F Forstamt Otterberg, Otterstraße 47,  
67697 Otterberg  

18.08.2025  Hinweise  

19. L Landesamt für Geologie und Bergbau, Emy - Ro-
eder - Straße 5, 55129 Mainz  

21.08.2025  Hinweise  

20. K Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Natur-
schutzbehörde, Lauterstraße 8,  
67657 Kaiserslautern  

25.08.2025  Hinweise  

21.  Industrie -  und Handelskammer für die Pfalz, Eu-
ropaallee 14, 67657 Kaiserslautern  

25.08.2025  keine  

22.  Planungsgemeinschaft Westpfalz, Bahnhofstraße 
1, 67655 Kaiserslautern  

25.08.2025  Hinweise  

23.  Pfalzwerke Netz AG, Postfach 217365,  
67072 Ludwigshafen  

26.08.2025  Hinweise  

 
 
Hinweis:  
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeits -  und Behördenbetei-
ligung, die abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung 
abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen j edoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeinde verwaltung Enkenbach - Alsenborn  eingesehen 
werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  mit Anregun-
gen und Hinweise  

 
 
2.1  Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern , Kaiserslautern  den 04 .08.2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zu den begleitenden Verfahren sowie zum Teil - FNP FFPV werden zur Kenntnis 
genommen. Die Anregungen werden geprüft und in den weiteren Planungsschritten berücksich-
tigt.  
Die Planung wurde angepasst, indem die Festsetzung für Nebenanlagen (Seminarräume) bis 100 
m² zurückgenommen wurde. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Wegemitbenutzung im 
Zuge des städtebaulichen Vertrags geregelt wird.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja - Stimmen:  einstimmig  
Nein - Stimmen:  ............../....... 
Stimmenthaltungen:  ............../....... 
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2.2  Stellungnahme der Vodafone GmbH, Stuttgart  den 08 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.3  Stellungnahme der Generaldirektion kulturelles Erbe RLP – Außenstelle Speyer, Mainz  

den 04 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Der Hinweis auf das Grabungsschutzgebiet und das keine Bedenken gegen die Planung beste-
hen, wird zur Kenntnis genommen.  Die sonstigen Hinweise sind bereits ausreichend in den Un-
terlagen dargestellt, eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.4  Stellungnahme der Ericsson Service GmbH, Düsseldorf  den 30 .07.2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.5  Stellungnahme der Amprion GmbH, Dortmund  den 29 .07 .2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.6  Stellungnahme des Vermessungs -  und Katasteramts Westpfalz, Pirmasens d en 
23 .07 .2025  

 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
 
2.7  Stellungnahme der KV Kaiserslautern -  Unteren Wasser - , Abfall -  und Bodenschutzbe-

hörde, Kaiserslautern den  22 .07 .2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zum 
geplanten Wasserschutzgebiet wird ebenfalls zur Kenntnis genommen und ist in den Unterlagen 
bereits ausreichend berücksichtigt und geregelt eine Abwägung ist daher nicht  erforderlich. Die 
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genannten Behörden  und die Werke  wurden am Verfahren beteiligt und in Kenntnis gesetzt. Das 
Vorhaben wurde mit ihnen  abgestimmt.  
 
 
2.8  Stellungnahme der VG Enkenbach - Alsenborn -  Verkehrsbehörde, Enkenbach - Alsenborn 

den 18 .07 .2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9  Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP , Erdgeschichtliche Denkmalpflege  Mainz, den 

18.07.2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.10  Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern den  18 .07 .2025  
 
Sachbericht:  

 

 
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Der Hinweis zu den bestehenden Leitungen wird zur Kenntnis genommen und wird allgemein in 
den Unterlagen ergänzt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   
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2.11  Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern – Gesundheitsamt - , Kaiserslautern 
den 12 .07 .2025  

 
Sachbericht:  

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
  
Die Empfehlung zur Erstellung eines Blendgutachtens  zur Vermeidung von Blendwirkungen wird 
zur Kenntnis genommen und in die Hinweise aufgenommen. Vor Baubeginn wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens ein Blendgutachten erstellt, sobald die konkrete Ausführung der 
Planung feststeht.  Der Hinweis zur Vermeidung wassergefährdender Stoffe bei der Errichtung 
und Wartung der Anlage wird in den Unterlagen allgemein ergänzt, eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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2.12  Stellungnahme der SGD Süd, Neustadt an der Weinstraße den  11 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die Empfehlung zur Erstellung eines Blendgutachtens zur Vermeidung von Blendwirkungen wird 
zur Kenntnis genommen und in die Hinweise aufgenommen. Vor Baubeginn wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens ein Blendgutachten erstellt, sobald die konkrete Au sführung der 
Planung feststeht.  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 
D:\Projekte\2024057\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\02_Abwägung\2024057_FÖBB_Abwägung_
B-Plan_Mär26.docx 

2.13  Stellungnahme des LBM, Kaiserslautern den  13 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zur Erschließung, möglicher Blendwirkungen und zu den weiteren Hinweisen wird 
zur Kenntnis genommen. Die Sondernutzungsvereinbarung wegen der Anbindung an das öffent-
liche Verkehrsnetz ist nicht mehr nötig, da keine Seminarräume mehr errichtet werden sollen .  
Die Empfehlung zur Erstellung eines Blendgutachtens zur Vermeidung von Blendwirkungen wird 
zur Kenntnis genommen und in die Hinweise aufgenommen. Vor Baubeginn wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens ein Blendgutachten erstellt, sobald die konkrete  Ausführung der 
Planung feststeht.  Die sonstigen Hinweise sind nicht Inhalt eines Bebauungsplanes und müssen 
im Bebauungsplan nicht beachtet werden.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja - Stimmen:  einstimmig  
Nein - Stimmen:  ............../....... 
Stimmenthaltungen:  ............../....... 
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2.14  Stellungnahme des SWK – Stadtwerke, Kaiserslautern den 14.08.2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.15  Stellungnahme der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-

denschutz, Kaiserslautern den 15.08.2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zur Oberflächenentwässerung werden zur Kenntnis genommen.  Die Flächen unter 
den Modulen werden eingegrünt, so dass das Oberflächenwasser über die natürliche Boden-
schicht versickern kann. Dadurch werden auch Erosionen vermieden. Im Rahmen des Boden-
schutzes werden Verdichtungen vermeiden, bzw. nach der Errichtung der Anlage verdichtete 
Bereiche wieder aufgelockert. Ein wasserrechtlicher Tatbestand ist nicht zu erwarten.  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zur Starkregengefährdung werden zur Kenntnis genommen. Dies ist in den Unter-
lagen bereits ausreichend dargestellt.Um die Abflussrinnen besser berücksichtigen zu können, 
erfolgt eine Darstellung der Sturzflutgefahrenkarte. Es wurde geprüft, ob Maßnahmen aus dem 
Starkregenvorsorgekonzept berücksichtigt werden können. Das Hochwasser -  und Starkregen-
konzept der VG im Bereich des Plangebiets wurde gesichtet.  Hieraus ergeben sich jedoch keine 
Maßnahmen, die im Rahmen des weiteren Verfahrens berücksich tigt werden können.   
 
Sachbericht:  
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zum Tiefbrunnen 2 werden zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen ergänzt. 
In den Festsetzungen werden der Einsatz und die Lagerung wassergefährdender Stoffe als 
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unzulässig festgesetzt. Der Hinweis zu den Transformatoren wird ebenfalls in den Unterlagen 
ergänzt.  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Bearbei-
tung, insbesondere im Umweltbericht, beachtet. Es erfolgen Hinweise in den Unterlagen. Der 
Hinweis zu den Pflanzenschutzmitteln wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, das ist für die 
Errichtung einer FFPV ohne Belang.  
 
 
2.16  Stellungnahme der Landwirtschaftskammer RLP, Kaiserslautern den  01 .09 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zu der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen und die Auswirkungen auf den 
Bodenmarkt sowie die maximale Ausweisung von FFPV werden zur Kenntnis genommen. Bei 
dem Plangebiet handelt es sich um eine ehemalige Baumschule. Zudem ist geplant, die Fläche 
zwischen den Bereichen , die mit Modulen versehen werden , für die Rinderhaltung zu nutzen. 
Damit werden neue Flächen für die Landwirtschaft zusätzlich erschlossen. Somit sind die Be-
lange der Landwirtschaft ausreichend berücksichtigt  und keine negativen Auswirkung en zu be-
fürchten.  
Die Nutzung der landwirtschaftlichen Wege wird mit dem Eigentümer (die Gemeinde) und dem 
Projektierer vertraglich geregelt.  
 
 
2.17  Stellungnahme der Creos Deutschland GmbH, Homburg den 30.07.2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.18  Stellungnahme Forstamt Otterberg , Otterberg  den 30 .07 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zu den Parzellen werden zur Kenntnis genommen. Für die Parzelle 265/3 wird der 
geforderte Antrag privatrechtlich zwischen dem Projektierer und dem Forstamt geregelt und ist 
demnach nicht Bestandteil des Bebauungsplans.  
Bei den Parzellen 270 und 317 wird der Baumbestand erhalten bleiben, eine entsprechende Fest-
setzung ist im Bebauungsplan vorhanden.  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweis e zur Soll vorgabe hinsichtlich der Abstände zu Waldrändern werden zur Kenntnis 
genommen.  Dabei handelt es sich nicht um eine gesetzliche  Vorgabe. Die Projektierer realisieren  
die Projekte unter wirtschaftlichen Aspekten  und werden eine mögliche Verschattung durch 
angrenzend stehende Bäume berücksichtigen. Hinsichtlich der Gefahr durch umstürzende 
Bäume kann mit dem Forstamt eine Haftungsverzicht vereinbart werden. In der Regel ist aber 
der Verlust des Ertrages durch nich t errichtete Module größer als der Schaden durch einen um-
stürzenden Baum. An der Planung wird de shalb festgehalten. Es erfolgt vor der Realisierung 
eine Abstimmung des Projektierers mit dem Forstamt.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja - Stimmen:  einstimmig  
Nein - Stimmen:  ............../....... 
Stimmenthaltungen:  ............../....... 
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2.19  Stellungnahme Landesbetrieb für Geologie und Bergbau, Mainz den  21 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise, dass keine Altbergbau besteht, die Hinweise zu Boden und Baugrund fachlich be-
stätigt werden und keine Bedenken hinsichtlich mineralischer Rohstoffe bestehen wird zur 
Kenntnis genommen . Die Hinweise zum Geologiedatengesetz sind nicht Inhalt eines Bebauungs-
planes. Eine Abwägung ist  nicht erforderlich.  
 
 
2.20  Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Naturschutzbehörde, Kai-

serslautern den  25 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise , dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen , wird zur Kenntnis genommen. Die 
sonstigen Hinweise  werden im Umweltbericht abgearbeitet, der jetzt zur Entwurfsfassung auf-
gestellt wird. Darin werden auch die Kompensationsmaßnahmen und der Artenschutz behandelt. 
Der Zaunabstand wird auf 15 cm angepasst, sowie die Hinweise zur Anlage der Grünflächen 
werden in der weiteren Planung geprüft.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja - Stimmen:  einstimmig  
Nein - Stimmen:  ............../....... 
Stimmenthaltungen:  ............../....... 
 
 
2.21  Stellungnahme der Industrie -  und Handelskammer für die Pfalz, Kaiserslautern den  

25 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweis e, dass keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine Be-
triebe bekannt, die durch die geplante Anlage behindert oder gestört werden könnten.  
 
 
2.22  Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern den  25 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die allgemeinen Hinweise zum Regionalen Raumordnungsplan, dem Teil - FNP und er damit ver-
bundenen Zielabweichungsverfahren sowie des nicht vorhandenen Zielkonfliktes werden zur 
Kenntnis genommen. Der Hinweis zur dem angrenzenden Vorranggebiet Regionaler Biot opver-
bund und der Empfehlung das mit der UNB abzustimmen wird zur Kenntnis genommen  und ge-
folgt . Außerdem wurde eine zusätzliche Abstimmung mit der Unteren Landesplanungsbehörde 
vorgenommen.  
Durch eine Anpassung der Baugrenze (im Gegensatz zum Vorentwurf) wird eine Überlappung der 
Solarmodule mit dem Vorranggebiet Biotopverbund vermieden, sodass ein Zielkonflikt umgan-
gen werden kann. Die Flächen, die sich mit dem Vorranggebiet überschneiden, w erden als private 
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Grünfläche ausgewiesen. Diese widerspricht nicht dem Zweck des Vorranggebiets Biotopver-
bund, sodass hier keine Zielkonflikte mehr bestehen.  
 
Sachbericht:  
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die allgemeinen Hinweise zur Verträglichkeit der Anlage und der Einzäunung werden zur Kennt-
nis genommen. Das Plangebiet war als Baumschule immer eingezäunt, teilweise mit Stachel-
draht, was teilweise vor Ort noch zu sehen ist. Zudem ist geplant und wird akt uell auch bereits 
gemacht, Rinder zwischen den Modulen zu halten, was eine Einzäunung erforderlich macht. Da-
bei wird die Zugänglichkeit für Kleinsäuger beachtet. Das ist in den Unterlagen bereits ausrei-
chend erläutert.   
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die Hinweise zu Rückbaumaßnahmen nach Aufgabe der geplanten Nutzung werden zur Kenntnis 
genommen und werden im städtebaulichen Vertrag geregelt. Der Hinweis zu den Angaben der 
Versieglung werden geprüft .  
 
 

 
 
Prüfung und Abwägung:  
 
Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und mit den zuständigen Fachbehörden 
abgestimmt. Es handelt nicht um Themen der Regionalplanung. Hinsichtlich des Abstandes zu 
landwirtschaftlichen Betrieben sind keine Konflikte bekannt. Die Empfehlung zur Erstellung ei-
nes Blendgutachtens zur Vermeidung von Blendwirkungen wird zur Kenntnis genommen und in 
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die Hinweise aufgenommen. Vor Baubeginn wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
ein Blendgutachten erstellt, sobald die konkrete Ausführung der Planung feststeht.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja - Stimmen:  einstimmig  
Nein - Stimmen:  ............../....... 
Stimmenthaltungen:  ............../....... 
 
 
2.23  Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen den  26 .08 .2025  
 
Sachbericht:  
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Prüfung und Abwägung:  
 
Die allgemeinen Hinweise zu den bestehenden Anlagen werden zur Kenntnis genommen, der 
ergänzende Hinweis in den Unterlagen ergänzt. Die Hinweis e zur Netzeinspeisung ist nicht In-
halte eines Bebauungsplanes und ist vom Projektierer der Anlage mit der Pfalzwerke Netz AG 
abzustimmen.  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung  
 
Aus der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein.  
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Gemeinde ratsbeschluss  
 
Die Gemeinde Neuhemsbach  hat in seiner Sitzung am 25.03 2026 die Anregungen und Hinweise aus 
dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB gemäß den vorraus-
gegangenen A usführungen  geprüft und sachgerecht abgewogen.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja - Stimmen:  einstimmig  
Nein - Stimmen:  ............../....... 
Stimmenthaltungen:  ............../....... 
 
 
Neuhems bach den 25.03.2026  
 


